
 Entwurf vom 16.01.2024 

1 

Dekret über die kompensierten Nachtragskredite zum 

Voranschlag des Staates Freiburg für das Jahr 2023 

vom ... 

Betroffene Erlasse (SGF Nummern): 

Neu: – 

Geändert: – 

Aufgehoben: – 

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg 

gestützt auf Artikel 35 des Gesetzes vom 25. November 1994 über den 
Finanzhaushalt des Staates (FHG); 

gestützt auf den Voranschlag des Staates Freiburg für das Jahr 2023; 

nach Einsicht in die Botschaft 2023-DFIN-18 des Staatsrats vom 16. Januar 
2024; 

auf Antrag dieser Behörde, 

beschliesst: 

I. 

Art.  1 
1 Die kompensierten Nachtragskredite zum Voranschlag des Staates Freiburg 
für das Jahr 2023, die bei der Finanzverwaltung zugunsten der Direktionen in 
einem Gesamtbetrag von 28'343'830 Franken eröffnet worden sind, werden 
genehmigt. 

II. 

Keine Änderung von Erlassen in diesem Abschnitt. 
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 III.  

Keine Aufhebung von Erlassen in diesem Abschnitt. 

IV. 

Dieses Dekret untersteht nicht dem Referendum. 

Es tritt mit seiner Annahme in Kraft. 


